
STADT EBERSWALDE 
Der Bürgermeister  
 

 
 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  
40 - Amt für Bildung, Jugend und Sport 

 

 
Betrifft: Annahme und Verwendung einer Spende aus e iner Projektvereinbarung 

 

Beschlusstext:  

 

Der Hauptausschuss beschließt die Annahme und Verwendung einer Spende aus einer 

Projektvereinbarung zwischen der Grundschule „Schwärzesee“ mit der Stiftung 

Kinderträume der ETL-Gruppe (European Tax & Law) in Höhe von 3.000,00 € Netto zur 

Ausrichtung des Projektes „Leseförderung für benachteiligte Kinder und Jugendliche in 

Eberswalde“ in der Grundschule „Schwärzesee“ im Jahr 2012. 

  

 
Eberswalde, den 20.04.2012 

 

 

 

 

 

   

Boginski Siegel  

Bürgermeister   

 

Beschluss-Nr.  

                        H 179/36/12 
 

zu DB/Vorlage   BV/740/2012  
 

Datum            19.04.2012 
                

                     Hauptausschuss 

 

beschlossen in öffentlicher  Sitzung 


